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SCHULORDNUNG 

 

Gemeinschaft erleben, Zukunft gestalten 
 

Das Zusammenlernen und Zusammenleben von Menschen an einem Ort wird durch klare 

Regeln erleichtert, ja erst ermöglicht. Die Regeln sind der notwendige Rahmen, um so kon-

fliktfrei wie möglich miteinander umzugehen. Diese Regelungen gelten für Schülerinnen 

und Schüler, für Auszubildende, Erziehungsberechtigte sowie für alle weiteren am Schulle-

ben Beteiligten. Diese Schulordnung gilt im Schulgebäude, auf dem Schulgelände sowie auf 

allen Schulveranstaltungen. Die Berufsbildenden Schulen Aurich übernehmen für privates 

Eigentum keine Haftung. 

 

Ordnung am Arbeitsplatz Schule 

 
Die Schule vermittelt notwendiges Wissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten. Die Lehrkräfte set-

zen sich ein, die vorgegebenen Lernziele zu erreichen und den Lernerfolg zu sichern. In un-

serer Schule begegnen sich Schüler/innen, Lehrkräfte und Mitarbeiter/innen in gegenseiti-

ger Achtung und Toleranz. Dies schließt jede Form von Gewalt aus, sei es durch Wort oder 

Tat. Hilfreich für den Umgang miteinander ist das Bemühen um eine sachliche Gesprächs-

form, die auch Kritik einschließt. Bei besonderen Anlässen entscheiden die Lehrkräfte dar-

über, ggf. in Abstimmung mit der Schulleitung, ob ein Abweichen von einzelnen Regelungen 

pädagogisch vertretbar ist. 

 

Allgemeine Umgangsformen 

Wo Menschen zusammenkommen, sollten normale Umgangsformen für jeden Einzelnen 

selbstverständlich sein. Dazu gehört u.a., dass Sie 

▪ im Klassenraum und in der Werkstatt die Jacke ausziehen und die Mütze abset-

zen. 

▪ in der Pausenhalle die Füße weder auf den Tisch noch auf die Sitzgelegenheiten 

legen. 

▪ nicht auf den Heizkörpern sitzen. 

▪ während des Unterrichts nicht essen. 

▪ nicht auf den Boden spucken und Kaugummis in den Abfallbehältern entsorgen. 

▪ Anweisungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befolgen. 

 

Bekleidung 

An den BBS Aurich erwarten wir von allen Personen angemessene und zweckmäßige Klei-

dung, wie sie im Berufsleben erforderlich bzw. vorgeschrieben ist. Das Tragen von Emble-

men und Abzeichen mit extremistischen Bezügen bzw. Inhalten ist nicht gestattet. Gegen-

stände und Bekleidung, die geeignet sind zu provozieren oder den Schulfrieden gefährden, 

können durch die Lehrkräfte untersagt werden.  
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Unterricht  

Bitte kommen Sie pünktlich zum Unterricht. Der Unterricht beginnt und endet für alle Schü-

lerinnen und Schüler individuell nach dem Stundenplan der besuchten Klasse. 

Smartphones und andere digitale Endgeräte müssen während des Unterrichts ausgeschaltet 

sein. Die Lehrkräfte sind berechtigt, nötigenfalls diese Gegenstände einzusammeln und im 

Sekretariat zu hinterlegen. 

Für besondere Unterrichtsformen können flexible Unterrichts- und Pausenzeiten vereinbart 

werden. Die Gesamtunterrichtszeit wird dabei eingehalten. 

 

Distanzunterricht ist „Präsenzunterricht in Distanz“. Grundsätzlich gilt sowohl für den Prä-

senzunterricht als auch für den Distanzunterricht, dass die Schülerinnen und Schüler anwe-

send sind. Von den Schülerinnen und Schülern wird in Absprache mit den Lehrkräften er-

wartet, dass sie sich im Distanzunterricht, z. B. im Rahmen von Videokonferenzen, per Ka-

mera und Mikrofon zuschalten. 

 

Teilnahme am Unterricht 

Die regelmäßige Teilnahme am Unterricht ist eine wesentliche Voraussetzung für eine er-

folgreiche Mitarbeit des Einzelnen und für die gemeinsame Arbeit in der Klasse/Lerngruppe. 

Die geforderten Leistungsnachweise sind zu erbringen. Bei angekündigten Klassenarbei-

ten/Klausuren gilt als Entschuldigung grundsätzlich nur eine ärztliche Bescheinigung der 

Schulunfähigkeit.  

Die Teilnahme am Unterricht und die Arbeit in den Werkstätten erfordert einen wachen 

Geist und Körper und schließt deshalb jeden Genuss von alkoholischen Getränken und 

Rauschmitteln aus. 

Sollten Sie wegen Krankheit oder aus anderen Gründen die Schule nicht besuchen können, 

melden Sie sich bitte umgehend über den virtuellen Stundenplan krank. Darüber hinaus sind 

die weiteren Regelungen der Bildungsgänge zu befolgen (z. B. telefonische Abmeldung, E-

Mail). Beachten Sie dabei die Fehlzeitenregelung und ggf. die Öffnungszeiten des Schul-

büros! 

 

Information/Beratung 

Bei persönlichen Problemen und Fragen können Sie grundsätzlich alle Lehrkräfte anspre-

chen. Darüber hinaus stehen Ihnen auch die Beratungslehrkräfte und die Schulsozialpäda-

gogen zur Verfügung (siehe Aushang). Beteiligen Sie sich aktiv an der Schülervertretung 

(SV) und nehmen Sie diese in Anspruch (SV-Raum Gebäude A). Bitte teilen Sie in Ihrem 

eigenen Interesse alle Änderungen im Ausbildungs- und Arbeitsverhältnis und Anschriften-

änderungen umgehend der Schule mit. 

 

Gebäude und Einrichtungen 

sind als Eigentum der Allgemeinheit pfleglich zu behandeln. Viele Bereiche unserer Schule 

sind durch Bänke und Blumen so gestaltet, dass Sie sich hier wohl fühlen können. Bei fahr-

lässiger oder mutwilliger Beschädigung haftet der Verursacher. 

 

Aufenthaltsrecht 

Auf dem Schulgelände und in den Gebäuden der Berufsbildenden Schulen Aurich dürfen 

sich nur Personen aufhalten, die der Schule angehören. Gegebenenfalls müssen Sie sich als 

Schülerin oder Schüler der Schule ausweisen. 
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Verlassen des Klassenraums/des Schulgeländes 

Während des Unterrichts sind Sie nicht berechtigt, den Klassenraum ohne Genehmigung 

der Lehrkraft zu verlassen. Wenn Sie das Schulgelände in den Pausen oder vor Unterrichts-

schluss verlassen, tun Sie dies auf eigene Gefahr. Sie genießen dabei grundsätzlich keinen 

Versicherungsschutz.  

 

Reinigung/Müll 

An den Berufsbildenden Schulen Aurich ist ein Reinigungsdienst unter aktiver Mitwirkung 

aller Schülerinnen und Schüler organisiert. Alle Klassen sind unter der Aufsicht einer Lehr-

kraft in den Reinigungsdienst eingebunden.  

Bitte tragen Sie durch Ihr Verhalten im Schulgebäude und in Ihrer Klasse zum Umweltschutz 

bei, indem Sie sich aktiv an dem eingeführten System der Mülltrennung beteiligen. Entsor-

gen Sie bitte Ihre eignen oder auch andere Abfälle in die auf den Fluren markierten Abfall-

behälter. Beete und Blumenkübel sind keine Abfallbehälter!  

Wenn Sie nach Unterrichtsschluss die Stühle auf die Tische stellen, entlasten Sie damit er-

heblich die Arbeit unserer Reinigungskräfte. 

 

Unfälle/Feueralarm 

Unfälle auf dem Schulweg und in der Schule melden Sie bitte umgehend über Ihre/n Klas-

senlehrer/in an das Schulbüro. Um Ihren Versicherungsschutz nicht zu gefährden, wählen 

Sie immer den direkten Weg zur Schule und zurück. In den Praxisbereichen sind die Unfall-

verhütungsvorschriften (UVV) unbedingt einzuhalten. Bei leichten Verletzungen leistet der 

Schulassistent Erste Hilfe. 

Bei Ausbruch von Feuer und bei Feueralarm folgen Sie den Anweisungen der Lehrkräfte. 

Beachten Sie die Alarmpläne in den Klassenräumen und nutzen Sie die gekennzeichneten 

Fluchtwege! Grundsätzlich ist in Notfällen der in allen Unterrichtsräumen ausgehängte 

Alarmplan zu beachten. Alle Notausgänge und Nottreppen dürfen nur in einem solchen Fall 

betreten werden. 

 

Rauchen/Rauschmittel 

Das Rauchen (z. B. Zigaretten, Vapes), die sonstige Aufnahme von Nikotin (z. B. Nikotin-

Pouches, Snus) sowie der Genuss und Verkauf von alkoholischen Getränken und Rausch-

mitteln ist auf dem gesamten Schulgelände untersagt. Dies gilt auch für schulische, außer-

unterrichtliche Veranstaltungen. 

 

 

 

Die folgenden Anlagen sind Bestandteile der Schulordnung! 
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ANLAGE 1: FEHLZEITENREGELUNG  

 

Kurzfristige Erkrankungen  

Bei kurzfristigen Erkrankungen des Schülers trägt dieser die Abwesenheit im virtuellen Stun-

denplan (Schülerstundenplan) vor Unterrichtsbeginn ein. 

 

Bei abweichenden Regelungen für bestimmte Klassen, können die Schülerinnen und Schüler 

oder deren Erziehungsberechtigten das Sekretariat im Bedarfsfall unter folgender Nummer 

erreichen: 

 

BBS 1: 04941 925 101 

 

Dem Sekretariat sind mitzuteilen:  

• der Name des Schülers,  

• besuchte Klasse,  

• der Grund des Fehlens und  

• die vermutete Dauer der Abwesenheit vom Unterricht.  

▪  

Es ist zu beachten, dass auch für diese Schultage eine schriftliche Entschuldigung notwendig 

ist, da diese Mitteilungen nicht als Entschuldigungen gelten. Das Unterbleiben der Benach-

richtigung kann Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen zur Folge haben.  

 

Schriftliche Entschuldigung bzw. Attest (Schulunfähigkeitsbescheinigung)  

Bei Fehlzeiten bis zu drei Unterrichtstagen ist spätestens am zweiten Unterrichtstag nach 

erneutem Schulbesuch der/dem Klassenlehrer/in ein Entschuldigungsschreiben vorzulegen. 

Bei Fehlzeiten von mehr als drei Unterrichtstagen nacheinander muss der Schule außer dem 

Entschuldigungsschreiben eine ärztliche Bescheinigung über die Schulunfähigkeit vorgelegt 

werden. Die/der Klassenlehrer/in kann im Rahmen ihrer/seiner Entscheidungskompetenz 

und nach Ankündigung in wiederholten Fällen für jede Fehlzeit ein ärztliches Attest (kosten-

pflichtig) als Entschuldigungsschreiben einfordern. Entschuldigungsschreiben von minder-

jährigen Schülern/innen müssen von der/dem Erziehungsberechtigen unterschrieben sein.  
 

Schüler/innen mit Ausbildungsvertrag müssen jedes Unterrichtsversäumnis am folgenden 

Berufsschultag schriftlich entschuldigen. Alle Entschuldigungen und Anträge auf Freistel-

lung vom Unterricht müssen dem/der Ausbilder/in zur Kenntnis vorgelegen haben und von 

ihr/ihm abgezeichnet sein. 
 

Fehlt eine Entschuldigung oder wird sie verspätet eingereicht, so gilt diese Fehlzeit als un-

entschuldigt und wird im Zeugnis als solche ausgewiesen. 

 

Pflicht zur Vorlage eines Attests (einer Schulunfähigkeitsbescheinigung) in Sonderfäl-

len  

Bei einer unterrichtlichen Fehlzeit von mehr als zwei Schultagen ist ein ärztliches Attest 

(Schulunfähigkeitsbescheinigung) vorzulegen. Bei häufigen auch kürzeren Fehlzeiten ist der 

Klassenlehrer berechtigt, für jedes einzelne Fehlen ein ärztliches Attest (Schulunfähigkeits-

bescheinigung) zu verlangen.  
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Unterrichtsfehlzeiten bei Klausuren bzw. anderen zu benotenden Leistungen  

Versäumt ein/e Schüler/in die Teilnahme an einer Klassenarbeit oder an einer angekündig-

ten Leistungskontrolle, so kann dies gegebenenfalls als Leistungsverweigerung gesehen 

und die Note „ungenügend“ erteilt werden. Um den Verdacht der Leistungsverweigerung 

zu entkräften, ist ein ärztliches Attest notwendig. Liegt diese Bescheinigung dem/der Fach-

lehrer/in innerhalb von drei Kalendertagen (bei Teilzeitschüler/innen am folgenden Berufs-

schultag) vor, so kann sie/er entscheiden, ob und wann eine gleichwertige Leistung erbracht 

werden soll oder ob von einer Ersatzleistung abgesehen werden kann. Nachschreibetermin 

kann auch ein Freitagnachmittag oder Samstagvormittag sein. 

 

Verspätungen  

Erscheint ein Schüler zu spät zum Unterricht, so entschuldigt er sich bei der jeweiligen Lehr-

kraft. Erscheint er mehr als dreimal zu spät, erhalten er bzw. die Erziehungsberechtigten eine 

schriftliche Ermahnung. Wiederholtes unentschuldigtes Fehlen und Verspätungen können 

das Einleiten von Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen zur Folge haben.  

 

Vorher bekannte Fehlzeiten  

Sollte bereits vor den eigentlichen Fehltagen bekannt sein, dass eine Teilnahme am Unter-

richt nicht möglich ist, müssen die Schüler mindestens drei Tage vorher schriftlich eine Frei-

stellung vom Unterricht beantragen (das entsprechende Formular kann von der Lernplatt-

form der BBS 1 Aurich heruntergeladen werden). Der Klassenlehrer kann Beurlaubungen von 

einem Tag genehmigen. Für bis zu drei Tagen genehmigt die zuständige Abteilungsleitung. 

Für längere Freistellungen vom Unterricht muss ein entsprechender Antrag an die Schullei-

tung gestellt werden. Für die Teilnahme an kirchlichen/religiösen Feiertagen (z.B. Allerheili-

gen, Reformationsfest, Zuckerfest, Lichterfest usw.) muss ein Antrag auf Freistellung eine 

Woche vorher gestellt werden. Eine Freistellung an Terminen, an denen eine Leistungsbe-

wertung erfolgt, kann nur in begründeten Ausnahmefällen erfolgen.  

 

Arzttermine   

Arzttermine sollten unbedingt in die unterrichtsfreie Zeit gelegt werden. Die Ärzte sind dar-

über zu informieren, dass der Schulbesuch nur in absoluten Ausnahmefällen vormittags un-

terbrochen wird. Unabhängig hiervon ist jeder Arztbesuch während der Schulzeit schriftlich 

zu attestieren.   

 

Fahrschultermine   

Fahrschulstunden während der Unterrichtszeit sind kein Entschuldigungsgrund! Die Fahr-

schullehrer sind darüber zu informieren, dass der Schulbesuch nur in absoluten Ausnahme-

fällen (theoretische bzw. praktische Prüfung) unterbrochen werden kann. Diese Termine sind 

von der Fahrschule schriftlich zu bestätigen.  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ANLAGE 2: WAFFENERLASS 

 

Verbot des Mitbringens von Waffen, Munition und vergleichbaren Gegenständen sowie von 

Chemikalien in Schulen 

RdErl. d. MK v. 6. 8. 2014 — 36.3-81 704/03 — 

— VORIS 22410 — 

1. Es wird untersagt, Waffen i. S. des WaffG in der jeweils geltenden Fassung mit in die 

Schule, auf das Schulgelände oder zu Schulveranstaltungen zu bringen oder bei sich zu füh-

ren. Dazu gehören die im WaffG als verboten bezeichneten Gegenstände (insbesondere die 

sog. Butterflymesser, Faustmesser, Springmesser, Fallmesser, Stahlruten, Totschläger, 

Schlagringe usw.) sowie die Gegenstände, für die nach dem WaffG ein Verbot des Führens 

besteht (Einhandmesser und feststehende Messer mit einer Klingenlänge von mehr als 12 

cm usw.) sowie Schusswaffen. 

2. Das Verbot erstreckt sich auch auf gleichgestellte Gegenstände (z. B. Schreckschuss-, Reiz-

stoff- und Signalwaffen), Gassprühgeräte, Hieb- und Stoßwaffen sowie waffenähnliche Ge-

genstände wie Schlachter-, Küchen- oder Taschenmesser, Pfeffersprays und Laser-Pointer. 

3. Verboten sind auch Waffen, mit denen der Umgang ganz oder teilweise von der Erlaub-

nispflicht oder von einem Verbot ausgenommen ist oder die vom Anwendungsbereich des 

WaffG ganz oder teilweise ausgenommen sind (z. B. Spielzeugwaffen oder Soft-Air-Waffen 

mit einer Geschossenergiegrenze bis zu 0,5 Joule). Untersagt wird auch das Mitbringen oder 

Beisichführen von Nachbildungen von Waffen, die aufgrund ihres äußeren Erscheinungsbil-

des mit Waffen i. S. des WaffG verwechselt werden können. 

4. Das Verbot gilt auch für volljährige Schülerinnen und Schüler, die entweder im Besitz einer 

Erlaubnis zum Führen von Waffen sind (Waffenschein und kleiner Waffenschein) oder er-

laubnisfreie Waffen erwerben dürfen. 

5. Untersagt wird außerdem das Mitbringen und Beisichführen von Munition jeder Art, von 

Feuerwerkskörpern, von Schwarzpulver sowie von Chemikalien, die geeignet sind, für explo-

sive Verbindungen verwendet zu werden. 

6. Die Schulleitung kann in Einzelfällen Ausnahmen zulassen, z. B. für Sport- oder Theater-

veranstaltungen, im Hauswirtschaftsunterricht oder während Schulveranstaltungen mit Es-

senverkauf. 

7. Alle Schülerinnen und Schüler sind jeweils zu Beginn eines Schuljahres über den Inhalt 

dieses RdErl. zu belehren. Dabei ist auf die altersbedingten speziellen Gefährdungen beson-

ders einzugehen. Es ist darauf hinzuweisen, dass ein Verstoß gegen das Verbot des Mitbrin-

gens von Waffen usw. eine Erziehungs- oder Ordnungsmaßnahme zur Folge haben kann. 

8. Ein Abdruck dieses RdErl. ist jeweils bei der Aufnahme in eine Schule (in der Regel erstes 

und fünftes Schuljahr sowie beim Eintritt in berufsbildende Schulen) den Erziehungsberech-

tigten zur Kenntnis zu geben. 

9. Dieser RdErl. tritt am 1. 9. 2014 in Kraft und mit Ablauf des 31. 12. 2019 außer Kraft. 

 

Ein Verstoß gegen dieses Verbot kann zu einer Verweisung von der Schule führen. 

 

Um Erziehungsberechtigten nichtdeutscher Muttersprache das Verständnis zu erleichtern, 

stellt das Niedersächsische Kultusministerium Übersetzungen des Erlasses in die folgenden 

Fremdsprachen zur Verfügung: Arabisch, Englisch, Farsi/Dari, Französisch, Russisch, Ser-
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bisch, Spanisch, Türkisch. Bei diesen Übersetzungen handelt es sich um reine Verständnis-

hilfen. Maßgeblich bleibt als einzige amtliche Fassung die deutschsprachige Fassung des 

Erlasses. 

http://www.mk.niedersachsen.de/startseite/schule/schuelerinnen_und_schueler_el-

tern/gesundheitsfoerderung_praevention/gewaltpraevention/waffenerlass/waffen-

erlass-143737.html 

 

 

 

ANLAGE 3: ORGANISATORISCHE RAHMENBEDINGUNGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Videoüberwachungsanlage 

3.1 Allgemeine Unterrichtszeiten 

 1. Stunde: 07.50 - 08.35 Uhr 

 2. Stunde: 08.35 - 09.20 Uhr 

Pause: 15 Minuten 

 3. Stunde: 09.35 - 10.20 Uhr 

 4. Stunde: 10.20 - 11.05 Uhr 

Pause: 20 Minuten 

 5. Stunde: 11.25 - 12.10 Uhr 

 6. Stunde: 12.10 - 12.55 Uhr 

Pause: 15 Minuten 

 7. Stunde: 13.10 - 13.55 Uhr 

 8. Stunde: 13.55 - 14.40 Uhr 

Pause: 20 Minuten 

 9. Stunde: 15.00 - 15.45 Uhr    

10.Stunde:   15.45 - 16.30 Uhr 

Pause: 15 Minuten 

11. Stunde:  16.45 – 17:30 Uhr  

12. Stunde:  17:30 - 18.15 Uhr  

Pause: 15 Minuten 

13. Stunde:  18:30 – 19:15 Uhr 

14.Stunde:  19:15 – 20:00 Uhr 

15. Stunde  20:00 – 20:45 Uhr 

16. Stunde  20:45 – 21:30 Uhr  

 

Bitte kommen Sie pünktlich zum Unterricht.  

 

Das Schulgelände sollte in den Pausen nicht 

verlassen werden. Sie verlieren sonst ihren 

Versicherungsschutz. 

 

Der Unterricht beginnt und endet für alle 

Schülerinnen und Schüler individuell nach 

dem Stundenplan der besuchten Klasse. 

http://www.mk.niedersachsen.de/startseite/schule/schuelerinnen_und_schueler_eltern/gesundheitsfoerderung_praevention/gewaltpraevention/waffenerlass/waffenerlass-143737.html
http://www.mk.niedersachsen.de/startseite/schule/schuelerinnen_und_schueler_eltern/gesundheitsfoerderung_praevention/gewaltpraevention/waffenerlass/waffenerlass-143737.html
http://www.mk.niedersachsen.de/startseite/schule/schuelerinnen_und_schueler_eltern/gesundheitsfoerderung_praevention/gewaltpraevention/waffenerlass/waffenerlass-143737.html
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Einleitung: 

Zum Schuljahr 2024-25 wird die an den BBS Aurich installierte Videoüberwachungs-

anlage nach dem üblichen Tagesgeschäft (Unterricht und Reinigungsdienst) ab 18:00 

Uhr und an den Wochenenden „scharf geschaltet“. 

Die Entscheidung zur Installation der Videoüberwachungsanlage resultiert aus den 

zunehmenden Sachbeschädigungen und Einbrüchen der Vergangenheit, die insbe-

sondere außerhalb der Unterrichtszeiten, abends und an Wochenenden zu beobach-

ten waren. 

Da das Schulgelände der BBS Aurich nicht eingezäunt und abschließbar ist, kann ein 

Betreten nicht befugter Personen nicht wirksam beschränkt werden. Die Videoüber-

wachungsanlage ist somit die einzige Chance, Straftaten auf dem Schulgelände zu 

ermitteln. 

 

Auf der Basis der „Handreichung / Videoüberwachung an Schulen“ (Stand 02.2024: 

und den §§ 25, 14 und 9 ff Niedersächsiches Datenschutzgesetz (NDSG) wird darauf hinge-

wiesen, dass täglich ab 18:00 Uhr bis zum nächsten Morgen um 6:30 Uhr und am Wochen-

ende durchgängig (somit auch während des Abendunterrichtes und der Nachschreibeter-

mine am Wochenende) das Außengelände gemäß der Beschilderung videoüberwacht wird. 

Aufzeichnungen werden nur im Falle eines konkreten Anlasses (Straftat, Beschädigungen 

etc.) durch die Hausmeister und die Schulleitung nach dem 4-Augen-Prinzip ausgewertet. 

Die auf einer Festplatte aufgezeichneten Daten werden standardmäßig nach 72 Stunden 

automatisch von der Festplatte gelöscht bzw. durch neue Aufzeichnungen überschrieben. 

Abweichend davon sehen wir eine Speicherungszeit von drei Werktagen vor, damit die Po-

lizei unter Berücksichtigung üblicher Arbeitszeiten die Anforderung der Aufzeichnungen 

formal beantragen kann. 
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ANLAGE 4: ÜBERSICHTSPLAN DER BBS AURICH 

 

 
 

 

Parken / Fahrzeuge 

Schülerinnen und Schülern sowie Auszubildenden ist das Befahren des Schulgeländes mit 

Kraftfahrzeugen untersagt.  

Stellen Sie bitte Ihr Fahrzeug (PKW, Motorrad, Mofa, Fahrrad) nur auf den dafür vorgesehe-

nen besonders gekennzeichneten Plätzen für Schüler ab. 

Parkplätze im inneren Schulbereich dürfen nur von Inhabern einer roten Berechtigungskarte 

benutzt werden. Diese Karte ist sichtbar im PKW auszulegen. 

Feuerwehrzufahrten und gekennzeichnete Fluchtwege sind immer freizuhalten. Widerrecht-

lich abgestellte Fahrzeuge werden kostenpflichtig entfernt. 

Für Beschädigungen an und Diebstahl von Fahrzeugen haftet der Schulträger nicht.  

Den Anweisungen der aufsichtführenden Lehrkräfte der Berufsbildenden Schulen und auch 

der Integrierten Gesamtschule (IGS), an den Bushaltestellen, ist Folge zu leisten. 
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ANLAGE 5: MELDUNG VON KRANKHEITEN ODER SCHWANGERSCHAFTEN 

 

Meldung von Schwangerschaften 

Bei Vorliegen einer Schwangerschaft bitten wir um eine Information. Die Schulleitung ist 

verpflichtet, zum Schutz von Mutter und werdendem Kind eine Gefährdungsbeurteilung 

durchzuführen und im Bedarfsfall notwendige Maßnahmen zu veranlassen. Für die weitere 

Teilnahme am Unterricht ist der Nachweis einer Immunität gegen Röteln unbedingt erfor-

derlich (Kopie Mutterpass oder ärztliche Bescheinigung). Sollte diese nicht gegeben sein, 

besteht ein Schulbesuchsverbot bis zur einschließlich 20. Schwangerschaftswoche. In der 

Schule besteht Anspruch auf Freistellung während der gesetzlichen Schutzfristen vor und 

nach der Geburt, auf eigenen Wunsch kann die Teilnahme am Unterricht auch innerhalb der 

Fristen erfolgen. 

 

Meldung chronischer Erkrankungen 

Bei Vorliegen einer chronischen Erkrankung bitten wir um eine entsprechende Meldung, 

besonders, wenn während der Unterrichtszeit eine Medikamenteneinnahme notwendig ist 

(z. B. Diabetes mellitus) oder Symptome auftreten können, die gezielte Sofortmaßnahmen 

erfordern (z. B. Epilepsie). Die Informationen werden nur dem von der Schülerin/dem Schü-

ler bzw. den Sorgeberechtigten autorisierten Personenkreis bekanntgegeben.  

 

Meldepflicht für Infektionskrankheiten / Infektionsschutzgesetz  

Bei Vorliegen folgender Erkrankungen gilt ein Aufenthalts-/Teilnahme- und Betretensverbot 

für die Schule und schulische Veranstaltungen: 

Cholera, Diphtherie, Enteritis (Darmentzündung), Hämorrhagisches Fieber, Haemophi-

lus influenzae Typ b-Meningitis, Impetigo contagiosa (Grindflechte), Keuchhusten, Läu-

sebefall, Lungentuberkulose, Masern, Meningokokken (Hirnhautentzündung), Mumps, 

Paratyphus, Pest, Poliomyelitis (Kinderlähmung), Scabies (Krätze), Scharlach, Shigellose 

(bakterielle Ruhr), Typhus, Virushepatitis, Windpocken  

Die Schule muss bei Verdacht auf Vorliegen einer der genannten Krankheiten sofort, spä-

testens nach der ärztlichen Feststellung informiert werden.  

Bei minderjährigen Schülerinnen/Schülern ist dieses Aufgabe der Sorgeberechtigten. 

Die Informationspflicht gilt auch, wenn Personen der häuslichen Gemeinschaft an einer 

schweren Infektionskrankheit erkrankt sind. Im Einzelfall entscheidet das Gesundheitsamt 

über die zu ergreifenden Maßnahmen. 

 

Die Schulleitung ist verpflichtet, das Gesundheitsamt zu unterrichten. Dazu werden sowohl 

die Krankheitsdaten, als auch die persönlichen Daten des Erkrankten weitergegeben. Die 

Meldung ist deshalb nicht anonym. 

 

 

 

http://www.medizinfo.de/kinder/service/pflichten.htm#cholera
http://www.medizinfo.de/kinder/service/pflichten.htm#diphtherie
http://www.medizinfo.de/kinder/service/pflichten.htm#enteritis
http://www.medizinfo.de/kinder/service/pflichten.htm#haemorrhag
http://www.medizinfo.de/kinder/service/pflichten.htm#haemophilus
http://www.medizinfo.de/kinder/service/pflichten.htm#haemophilus
http://www.medizinfo.de/kinder/service/pflichten.htm#impetigo
http://www.medizinfo.de/kinder/service/pflichten.htm#keuchhusten
http://www.medizinfo.de/kinder/service/pflichten.htm#laeuse
http://www.medizinfo.de/kinder/service/pflichten.htm#laeuse
http://www.medizinfo.de/kinder/service/pflichten.htm#lungentuberkulose
http://www.medizinfo.de/kinder/service/pflichten.htm#masern
http://www.medizinfo.de/kinder/service/pflichten.htm#meningokokken
http://www.medizinfo.de/kinder/service/pflichten.htm#mumps
http://www.medizinfo.de/kinder/service/pflichten.htm#paratyphus
http://www.medizinfo.de/kinder/service/pflichten.htm#pest
http://www.medizinfo.de/kinder/service/pflichten.htm#poliomyelitis
http://www.medizinfo.de/kinder/service/pflichten.htm#scabies
http://www.medizinfo.de/kinder/service/pflichten.htm#scharlach
http://www.medizinfo.de/kinder/service/pflichten.htm#shigellose
http://www.medizinfo.de/kinder/service/pflichten.htm#typhus
http://www.medizinfo.de/kinder/service/pflichten.htm#virushepatitis
http://www.medizinfo.de/kinder/service/pflichten.htm#windpocken
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Empfehlungen gemäß Robert-Koch-Institut, Stand 02/2017  
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ANLAGE 6: VERWENDUNG VON PERSONENABBILDUNGEN UND PERSONENBEZOGENEN 

DATEN  

 

Die Berufsbildenden Schulen Aurich, beabsichtigen, Personenabbildungen von Schülerin-

nen und Schülern (mit oder ohne Angabe der Jahrgangsstufe)  

▪ im Internet öffentlich zugänglich zu machen und/oder  

▪ in einen passwortgeschützten Bereich der Schulhomepage bzw. IServ zu veröf-

fentlichen  und/oder   

▪ in der Print- und Digitalversion der Schulbroschüre zu veröffentlichen und zu ver-

breiten.   

 

Im Internet sollen die Personenabbildungen dabei wie folgt (öffentlich) zugänglich gemacht 

werden:  

▪ über die Schulhomepage,   

▪ über eigenständige schulische Projekthomepages,   

▪ über sonstige von der Schule betreute Internet-Seiten,   

▪ über den schulischen Instagram- und facebook-Account.  

 

Personenabbildungen in diesem Sinne sind Fotos, Grafiken, Zeichnungen oder Videoauf-

zeichnungen, die Schülerinnen und/oder Schüler individuell erkennbar abbilden. Veröffent-

licht werden sollen Personenabbildungen, die im Rahmen des Unterrichts oder im Rahmen 

von Schulveranstaltungen oder durch einen (seitens der Schule, der Lernenden oder der 

Erziehungsberechtigten) beauftragten Fotografen angefertigt wurden oder die von den 

Schülern zur Verfügung gestellt wurden.   

 

▪ Im Rahmen der oben genannten Zwecke beabsichtigt die Schule auch, personen-

bezogene Daten in Form des Vor- und Nachnamens der Schülerinnen und Schüler 

(mit oder ohne Angabe der Jahrgangsstufe) öffentlich zugänglich zu machen bzw. 

zu veröffentlichen; in Verbindung mit Personenabbildungen werden Namen je-

doch nur so aufgeführt, dass die jeweilige Angabe nicht eindeutig einer bestimm-

ten Person auf der Abbildung zugeordnet werden kann (z. B. in Form von Klassen-

fotos mit einer alphabetisch geordneten Klassenliste).  

▪ Datenschutzrechtlicher Hinweis:  Durch die beabsichtigte Verwendung im Internet 

können die Personenabbildungen und/oder Namen sowie sonstige veröffentlichte 

personenbezogene Informationen der Schülerinnen und Schüler weltweit abgeru-

fen und gespeichert werden.   

▪ Mit der Unterschrift unter die abschließende Erklärung willigen Sie in die Anferti-

gung von Personenabbildungen, insbes. in Form von Klassen-, Gruppen- oder Ein-

zelfotos durch einen seitens der Schule oder der Schüler oder der Erziehungsbe-

rechtigten beauftragten Fotografen ein.  
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Darüber hinaus willigen Sie in die oben genannte Verwendung der Personenabbildungen 

und personenbezogenen Daten ohne weitere Genehmigung ein.  

Die Rechteeinräumung an den Personenabbildungen erfolgt ohne Vergütung und umfasst 

auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist.  

Für das Zugänglichmachen von Einzelabbildungen des Schülers / der Schülerin erteilt/ertei-

len der/die Unterzeichnenden/ lediglich eine jederzeit für die Zukunft widerrufliche Einwil-

ligung.  

Die Einwilligung der/des Unterzeichnenden ist jedoch bei Mehrpersonenabbildungen (z. B. 

Klassen- und ähnliche Gruppenabbildungen) unwiderruflich, sofern nicht eine Interessenab-

wägung eindeutig zugunsten der/des Abgebildeten ausfällt.   

Die Einwilligung für sonstige personenbezogene Daten (z. B. Namensangaben) kann für die 

Zukunft jederzeit widerrufen werden. Die Einwilligung kann auch teilweise widerrufen wer-

den.  

Im Falle des Widerrufs dürfen personenbezogene Daten und Einzelabbildungen zukünftig 

nicht mehr für die oben genannten Zwecke verwendet werden und sind unverzüglich aus 

den entsprechenden Internet- und Intranet-Angeboten zu löschen.  

Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d. h. auch über 

das Ende der Schulzugehörigkeit hinaus. Die Einwilligung ist freiwillig; aus der Verweigerung 

der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen keine Nachteile.  Wenden Sie sich im Falle 

des Widerrufs an den/die Datenschutzbeauftrage/n der Schule. 

 

 

ANLAGE 7: BEFRAGUNG EHEMALIGER SCHÜLER  

Unsere Schule, die BBS Aurich, möchte allen Schülern eine fundierte Ausbildung im gewähl-

ten Bildungsgang ermöglichen, um eine gute Basis für den weiteren Berufs- und Lebensweg 

zu schaffen. Deshalb arbeiten wir ständig an Verbesserungen unseres schulischen Angebots. 

Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung sind wichtige Bausteine unserer Arbeit, im Üb-

rigen verpflichtet uns auch das Schulgesetz (vgl. NSchG, § 32), regelmäßig den Erfolg unserer 

Arbeit zu überprüfen und zu bewerten. Für uns ist es auch wichtig zu erfahren, welchen 

weiteren Berufs- bzw. Lebensweg unsere ehemaligen Schüler eingeschlagen haben.  

Wir erbitten dazu eine Rückmeldung etwa ein Jahr, nachdem Sie Ihren Bildungsgang an 

unserer Schule verlassen haben, um Erkenntnisse zu gewinnen, inwieweit die Ausrichtung, 

die Organisation bzw. der Zuschnitt des Bildungsgangs tatsächlich zu einem erfolgreichen 

Übergang in das weitere Berufsleben bzw. in die weitere Qualifikation auf dem Wege dort-

hin geführt haben. Wir freuen uns, wenn Sie unsere Nachfragen zu gegebener Zeit beant-

worten. Aus diesem Grund bitten wir Sie vorab um nachfolgende Zustimmung:  

Mit der Unterzeichnung der abschließenden Erklärung willige ich/willigen wir ein, 

dass meine/unsere Kontaktdaten auch nach meinem Verlassen/dem Verlassen des 

Schülers der Schule verwendet werden dürfen, um mich/uns nach meinem/seinem/ih-

rem weiteren Werdegang zu befragen.  

Die Einwilligung kann verweigert oder mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Die 

Befragung kann direkt von der Schule oder durch einen von der Schule beauftragten Dienst-

leister durchgeführt werden.  

 

 

 

ANLAGE 8: AUFBEWAHRUNG VON LEISTUNGSNACHWEISEN 
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Die Ergebnisse der Leistungsnachweise (benotete Klassenarbeiten, Klausuren, Referate, 

Projektarbeiten …) werden den Schülerinnen und Schülern ausgehändigt. Die Schülerinnen 

und Schüler haben die Pflicht, diese Nachweise aufzubewahren.  

 

 

ANLAGE 9: NUTZUNGSORDNUNG FÜR DIGITALE MEDIEN UND ENDGERÄTE 

Der Landkreis Aurich als Schulträger stellt der BBS 1 Aurich und den Mitgliedern der Schul-

gemeinschaft eine IT-Infrastruktur zur Verfügung: Dazu gehören z. B. digitale Tafeln, WLAN, 

das Mobile Device Management (MDM), IServ, Moodle sowie weitere digitale Endgeräte 

und Software. Die weitgehend störungsfreie Nutzung dieses Systems kann nur dann ge-

währleistet werden, wenn sich alle Nutzerinnen und Nutzer an die folgenden Regeln halten. 

Die Nutzungsordnung gilt für alle Personen, die das DV-System der BBS 1 Aurich benutzen. 

Sie bezieht sich auf alle DV-Komponenten in den Räumen der BBS Aurich. 

 

Nutzungsberechtigung 

Nutzungsberechtigt sind alle Schülerinnen/Schüler sowie Lehrkräfte der Berufsbildenden 

Schulen Aurich im Rahmen ihrer schulischen Aufgaben und Tätigkeiten. 

  

Weisungsrecht 

Weisungsbefugt gegenüber den Nutzungsberechtigten sind die Mitglieder der Schullei-

tung. Weisungsbefugt gegenüber den Schülerinnen und Schülern sind alle Lehrerinnen und 

Lehrer der BBS Aurich. 

 

Verhalten in den DV-Räumen 

• Essen und Trinken ist in den DV-Unterrichtsräumen nicht gestattet. 

• Veränderungen an der Konfiguration und an den Installationen der Arbeitsstatio-

nen, der Drucker sowie sonstigen Netzwerkkomponenten, sowie Manipulationen 

an der Hardwareausstattung sind untersagt und können zu Schadenersatzansprü-

chen führen. 

• Das Bemalen und Verschmutzen der Geräte sowie das Entfernen der Gerätebe-

zeichnungen führt zu Schadenersatzansprüchen. 

• Der Einsatz der Beamer und Touchscreens in den Unterrichtsräumen ist aus-

schließlich in Anwesenheit oder mit ausdrücklicher Genehmigung der Lehrkraft 

gestattet. 

• Beim Auftreten von Störungen oder Unregelmäßigkeiten an Hard- und Software 

ist sofort die unterrichtende Lehrkraft bzw. einer der Systembetreuer zu verständi-

gen. 

• Nach jeder Unterrichtsstunde müssen die Arbeitsstationen auf Anweisung des 

Lehrers ordnungsgemäß heruntergefahren und abgeschaltet werden. 

• Der Unterrichtsraum ist sauber und aufgeräumt zu verlassen. 

  

 

 

Benutzung des Netzwerks 
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• Das Anmelden an einer lokalen Arbeitsstation ist nur Berechtigten und diesen nur 

unter ihrem persönlichen (kennwortgeschützten) Benutzernamen gestattet. 

• Das Kennwort muss geheim gehalten und gegebenenfalls geändert werden. Für 

Handlungen, die unter dem Kennwort erfolgen, wird der Kennwortinhaber verant-

wortlich gemacht. 

• Die Arbeitsstation, an der sich ein Nutzer im Netz angemeldet hat, ist von diesem 

zu keinem Zeitpunkt unbeaufsichtigt zu lassen. 

• Daten, die während einer Arbeitssitzung anfallen, können im Stammverzeichnis 

des Nutzers, in Projektbereichen oder im Tauschverzeichnis auf dem Server ge-

speichert werden. Das Speichern auf externen Speichermedien (USB-Stick, externe 

Festplatte, ...) ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der jeweils betreuenden 

Lehrkraft erlaubt. Das Risiko und die Folgen der Übertragung von Viren von dem 

externen Speichermedium oder auf das Speichermedium trägt der Nutzer. 

• Die Installation von Programmen von externen Speichermedien oder aus dem In-

ternet ist den Systembetreuern vorbehalten. Ausnahmen bedürfen der Absprache 

mit der Systembetreuung und der Zustimmung durch die Schulleitung. 

 

Nutzung außerhalb des Unterrichts 

Die BBS Aurich ermöglicht den Schülern den Zugang zum Netzwerk auch außerhalb ihres 

Unterrichts. Hierfür stehen die Arbeitsstationen im OLC zur Verfügung. 

Die Ausstattung darf nur für schulische Zwecke benutzt werden. Downloads für private Zwe-

cke (Musikdateien, Videofilme, Spiele und andere Programme) sind verboten. 

Im Rahmen der Internetnutzung dürfen im Namen der Schule weder Vertragsverhältnisse 

eingegangen noch kostenpflichtige Online-Dienste aufgerufen werden. 

 

Nutzung von Informationen aus dem Internet 

Es dürfen keine jugendgefährdenden, sittenwidrigen, sexuell anstößigen und strafbaren In-

halte (z.B. pornografischer, Gewalt verherrlichender, volksverhetzender oder verfassungs-

feindlicher Art) aufgerufen, ins Netz gestellt, gespeichert oder versendet werden. 

Das Aufrufen von Seiten mit Instrumenten, die zu Angriffen auf System- und Netzsicherheit 

geeignet sind, ist strikt untersagt. 

Die im Internet bereitgestellten Informationen können, bedingt durch die Art und Weise der 

Verbreitung, keiner ausreichenden hausinternen Selektion unterworfen werden. Die BBS Au-

rich ist in keiner Weise für die Inhalte der über ihren Internetzugang zu erhaltenden Infor-

mationen verantwortlich. 

  

Bereitstellen und Versenden von Informationen 

Werden von den Nutzern Informationen für das Internet bereitgestellt oder in das Internet 

versandt, geschieht dies unter dem Namen der BBS Aurich. Jede dieser Information kann 

deshalb durch die Allgemeinheit der Internetnutzer und -betreiber unmittelbar oder mittel-

bar mit der BBS Aurich in Zusammenhang gebracht werden. Es ist deshalb untersagt, den 

Internet-Zugang der BBS Aurich zur Verbreitung von Informationen zu verwenden, die dazu 

geeignet sind, das Ansehen der Schule in irgendeiner Weise zu schädigen oder die gegen 

geltendes Recht verstoßen. 

Beim Erstellen von Websites durch die Nutzer sind Urheberrechte zu beachten sowie die 

verwandten Schutzrechte nach dem Urhebergesetz einzuhalten. 
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Datenschutz und Datensicherheit 

Die auf den Arbeitsstationen und den Netzwerkservern den Nutzern zur Verfügung gestellte 

Software ist lizenzrechtlich Eigentum der BBS Aurich. Diese ist berechtigt, die installierte 

Software für Ausbildungszwecke zu nutzen. Eine Nutzung für gewerbliche und private Zwe-

cke sowie eine Vervielfältigung oder Veräußerung ist deshalb nicht gestattet. 

Alle auf den Arbeitsstationen und lokalen Netzwerkservern liegenden Daten unterliegen 

dem Zugriff der Systembetreuung. Ein Rechtsanspruch der Nutzer auf den Schutz persönli-

cher Daten vor unbefugten Zugriffen besteht nicht. 

Die Schule ist in Wahrnehmung ihrer Aufsichtspflicht berechtigt, den Datenverkehr zu spei-

chern und zu kontrollieren. Alle Zugriffe der Benutzer werden protokolliert. Beginn, Ende 

und benutzte Arbeitsstation jeder Arbeitssitzung werden automatisch in einer Protokollda-

tei festgehalten. Diese Daten werden in der Regel nach einem Monat, spätestens jedoch zu 

Beginn eines jeden neuen Schuljahres gelöscht. Dies gilt nicht, wenn Tatsachen den Ver-

dacht eines schwerwiegenden Missbrauches der schulischen Computer begründen. Die 

Schule wird von ihren Einsichtsrechten nur in Fällen des Verdachts von Missbrauch und 

durch verdachtsunabhängige Stichproben Gebrauch machen. 

Die Daten auf den Festplatten der Netzwerkserver werden in regelmäßigen Abständen ge-

sichert und können damit rekonstruiert werden. Von den Nutzern auf den Netzwerkservern 

gelöschte Verzeichnisse und Dateien können innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens wie-

derhergestellt werden. 

 

Verstöße gegen die Benutzerordnung 

Nutzer, die unbefugt Software von den Arbeitsstationen oder den Netzwerkservern der BBS 

Aurich kopieren, machen sich strafbar und können zivil- und strafrechtlich belangt werden. 

Verstöße gegen diese Benutzerordnung können neben dem (zeitweiligen) Entzug der Nut-

zungsberechtigung für das DV-Netz weitere disziplinarische, evtl. strafrechtliche Maßnah-

men nach sich ziehen. 

Vorsätzlich herbeigeführte Zerstörungen oder Beschädigungen an Hard- oder Software füh-

ren in jedem Falle, grob fahrlässig herbeigeführte in aller Regel zur Geltendmachung von 

Schadenersatzansprüchen durch die Schulleitung. Darüber hinaus sind Disziplinarmaßnah-

men wie zeitweiliger und endgültiger Schulausschluss möglich. 

 

Auf die folgenden Straftatbestände wird besonders hingewiesen: 

1. Datenveränderung (§ 303a StGB) und Computersabotage (§ 303b StGB) 

2. Verbreitung pornographischer Darstellungen (§ 184 StGB), insbesondere Abruf 

oder Besitz kinderpornographischer Darstellungen (§ 184 Abs. 5 StGB) 

3. Verbreitung von Propagandamitteln verfassungswidriger Organisationen (§ 86 

StGB) und Volksverhetzung (§ 130 StGB) 

4. Ehrdelikte wie Beleidigung oder Verleumdung (§§ 185 ff. StGB) 

5. Strafbare Urheberrechtsverletzungen, z. B. durch urheberrechtswidrige 

Vervielfältigung von Software (§§ 106 ff. UrhG). 

 

 



BBS 1 Aurich                                                                                                           

 

Überprüft: August 2025 Nächste Prüfung: August 2026 Version: 1.3 Seite 18 von 27 

 

IServ 
Die Schule stellt ihren Schülerinnen und Schülern (im Folgenden: Nutzer) als Kommunikati-

ons- und Austauschplattform IServ verbindlich zur Verfügung. IServ dient ausschließlich 

der schulischen Kommunikation und ermöglicht allen Nutzern, schulbezogene Daten zu 

speichern und auszutauschen. Alle Nutzer verpflichten sich, die Rechte anderer Personen zu 

achten. 

 

Nutzungsmöglichkeiten  
Die Schule entscheidet darüber, welche Module von IServ für den innerschulischen Ge-

brauch freigeschaltet werden. Welche Module freigeschaltet sind, teilt die Schule den Nut-

zern in allgemeiner Form mit. 

Verhaltensregeln  
Jeder Nutzer erhält ein Nutzerkonto. Das Nutzerkonto muss durch ein nicht zu erratendes 

Passwort von mindestens acht Zeichen Länge (Groß-/Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonder-

zeichen) gesichert werden. Es ist untersagt, das Passwort anderen Nutzern mitzuteilen.  

Die im gemeinsamen Adressbuch eingegebenen Daten sind für alle Nutzer sichtbar. Es wird 

deshalb geraten, so wenig personenbezogene Daten wie möglich von sich preiszugeben.  

Alle Nutzer sind verpflichtet, eingesetzte Filter und Sperren zu respektieren und diese nicht 

zu umgehen.  

Die Nutzer verpflichten sich, die gesetzlichen Regelungen des Straf- und Jugendschutzge-

setzes sowie das Urhebergesetz zu beachten. Wer Dateien auf IServ hochlädt, über IServ 

versendet oder nutzt, tut dies in eigener Verantwortung. Die Schule übernimmt keine Ver-

antwortung für die Inhalte und die Art gespeicherter Daten. Die Sicherung in IServ gespei-

cherter Daten gegen Verlust obliegt der Verantwortung der Nutzer.  

Das Aufrufen und Speichern jugendgefährdender und anderer strafrechtlich relevanter In-

halte auf dem Schulserver ist ebenso verboten wie die Speicherung von URLs (Webseiten) 

oder Links auf jugendgefährdende Websites oder Websites mit strafrechtlich relevanten In-

halten.  

Weil umfangreiche Up- und Downloads (>20 MB) die Arbeitsgeschwindigkeit des Servers 

beeinträchtigen, sind diese nicht erlaubt. Ausnahmen sind vorab mit den Administratoren 

abzusprechen.  

Die Installation oder Nutzung fremder Software durch die Nutzer ist nicht zulässig, sie darf 

nur von den Administratoren durchgeführt werden.  

Das IServ-System erstellt Log-Dateien (Protokolle), die in begründeten Fällen (Rechtsver-

stöße) von den von der Schulleitung bestimmten Personen ausgewertet werden können.  

 

E-Mail  

Die Schule stellt den Nutzern einen persönlichen E-Mail-Account zur Verfügung. Dieser ist 

verpflichtend und ausschließlich für die schulische Kommunikation (interner Gebrauch) zu 

verwenden. Die Schule ist damit kein Anbieter von Telekommunikation im Sinne von § 3 Nr. 

6 Telekommunikationsgesetz. Ein Rechtsanspruch der Nutzer auf den Schutz der Kommu-

nikationsdaten im Netz besteht gegenüber der Schule somit grundsätzlich nicht. Die Schule 

ist berechtigt, im Falle von konkreten Verdachtsmomenten von missbräuchlicher oder straf-

rechtlich relevanter Nutzung des E-Mail-Dienstes die Inhalte von E-Mails zur Kenntnis zu 

nehmen. Die betroffenen Nutzer werden hierüber unverzüglich informiert.  
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Chat  
Soweit die Schule eine Chat-Funktion zur Verfügung stellt, gelten dieselben Vorgaben wie 

bei der E-Mail-Nutzung.  

Forum  
Soweit die Schule eine Forum-Funktion zur Verfügung stellt, gelten dieselben Vorgaben wie 

bei der E-Mail-Nutzung.  

Darüber hinaus sind die Moderatoren der Foren berechtigt, unangemessene Beiträge zu 

löschen.  

Die Nutzer verpflichten sich, in Foren, Chats und von IServ aus versendeten E-Mails die 

Rechte anderer zu achten. Massen-E-Mails, Joke-E-Mails o. ä. sind nicht gestattet. Die schu-

lische E-Mail-Adresse darf nicht für private Zwecke zur Anmeldung bei Internetangeboten 

jeder Art verwendet werden. Das gilt insbesondere für alle sozialen Netzwerke wie z. B. Fa-

cebook, Instagram oder Google+.  

Kalendereinträge für Gruppen werden nach bestem Wissen eingetragen und nicht manipu-

liert.  

Hausaufgaben  

Hausaufgaben können über IServ gestellt werden, müssen aber im Unterricht angekündigt 

werden. Die Lehrkräfte achten dabei auf einen angemessenen Bearbeitungszeitraum.  

Administratoren  

Die Administratoren haben weitergehende Rechte, verwenden diese aber grundsätzlich 

nicht dazu, sich Zugang zu persönlichen Konten bzw. persönlichen Daten zu verschaffen.  

Sollte ein Nutzer sein Passwort vergessen haben, ist er verpflichtet, das durch einen Admi-

nistrator neu vergebene Passwort beim nächsten Einloggen sofort zu ändern.  

Nur der Nutzer selbst darf ein neues Passwort für sich persönlich bei einem Administrator 

beantragen.  

Chat-Protokolle sind auch für Administratoren grundsätzlich nur lesbar, wenn ein Verstoß 

per Klick auf die entsprechende Schaltfläche gemeldet wurde.  
Moderatoren  
Für die Gruppenforen können Moderatoren eingesetzt werden, die Forumsbeiträge auch 

löschen können. Moderatoren dürfen nur in dem ihnen anvertrauten Forum moderieren.  

Verstöße  
Im Fall von Verstößen gegen die Nutzungsordnung kann das Konto gesperrt werden. Damit 

ist die Nutzung schulischer Computer sowie die Nutzung von IServ auf schulischen und pri-

vaten Geräten nicht mehr möglich.  

 

 

Weitergabe personenbezogener Daten 

Die BBS 1 Aurich stellt in Verbindung mit dem IServ-Account auch weitere Anwendungen 

zur unterrichtlichen Nutzung zur Verfügung (Moodle, Microsoft 365, Relution etc.). Die Nut-

zung dieser digitalen Angebote ist nicht ohne die DSGVO-konforme Verarbeitung perso-

nenbezogener Daten möglich (EWR und sichere Drittländer). Zur Erstellung eines Accounts 

werden jeweils Vorname und Nachname weitergegeben. Die Verarbeitung personenbezo-

gener Daten erfolgt daher aufgrund von § 31 V NSchG. Hiernach ist die Schule berechtigt, 

personenbezogene Daten für den Einsatz von internetbasierten Lern- und Unterrichtsplatt-

formen für pädagogische Zwecke zu verarbeiten. Durch die Nutzung der bereitgestellten 

Anwendungen erklärt sich die Schülerin / der Schüler mit den dort geltenden Nutzungsbe-

dingungen einverstanden und akzeptiert die dort hinterlegte Datenschutzerklärung. 
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Schulische Nutzung von mobilen Endgeräten 

An den BBS 1 Aurich können die einzelnen Bildungsgänge die verbindliche Einführung von 

Schüler-Tablets beschließen und einfordern. Diese Endgeräte werden in der Regel durch die 

Schülerin / den Schüler selber beschafft oder es handelt sich um schulische Leihgeräte. Ab 

dem Schuljahr 2025 / 2026 werden diese Endgeräte verbindlich in das schuleigene MDM 

eingepflegt. Die hier beschriebenen Nutzungsregeln gelten darüber hinaus für alle schuli-

schen Leihgeräte und auch für die Nutzung von Endgeräten, die noch nicht in das MDM 

integriert wurden. 

Art und Umfang des Einsatzes von Schüler-Tablets im Unterrichtskontext obliegen allein der 

Entscheidung der Lehrkraft. Spezifikationen sind in den Klassenregeln festgelegt. Andere 

private mobile Geräte (Handys, Smartphones, Wearables etc.) sind im Unterricht ausgeschal-

tet sicher in der Tasche aufzubewahren. Diese Geräte dürfen im Unterricht nur mit ausdrück-

licher Zustimmung der Lehrperson verwendet werden. 
Die Pause dient zur Erholung und sozialen Interaktion. Wir empfehlen deshalb dringend, in 

den Pausen eine digitale Auszeit von jeglichen mobilen Endgeräten zu nehmen. 

Die Lehrperson kann die im MDM integrierten Tablets während der Unterrichtszeit mithilfe 

einer App steuern, um die Schülerinnen und Schüler durch den Unterricht zu leiten. Hierzu 

gehört z. B. das Sperren nicht benötigter Apps, das Sperren des Tablets, die Beschränkung 

auf eine einzige App und das Ausschalten oder teilweise Einschränken des Zugriffs auf das 

Internet. Die Lehrperson kann sich auch den Bildschirminhalt des Tablets anzeigen lassen; 

ein Zugriff auf private Dateien besteht nicht. Zudem wird der Zugriff auf dem Schüler-Tablet 

angezeigt. Diese Möglichkeiten bestehen ausschließlich, wenn sich die beteiligten Geräte 

(Lehrer-Tablet und Schüler-Tablets) in räumlicher Nähe befinden.  

Im sogenannten Prüfungsmodus wird die Nutzung des Tablets auf die für die Prüfung zu-

lässigen Hilfsmittel beschränkt (z. B. digitale Wörterbücher, Taschenrechner-App). Dieser 

kann nur innerhalb des Schulnetzes auf den Schüler-Tablets aktiviert werden. Ggf. müssen 

zusätzlich in der jeweiligen App abgelegte Daten gelöscht werden.  

Die Tablet-Koffer bzw. Laptop-Wagen sind für die unterrichtliche Nutzung vorgesehen. 

Nach jeder Nutzung sind die Dateien, die noch benötigt werden, auf der Plattform IServ im 

eigenen Dateienordner abzuspeichern. Sämtliche erzeugten Dateien sind von den Tablets 

zu löschen. 

Die Schülerinnen und Schüler bringen ihre Schüler-Tablets mit vollgeladenem Akku mit zur 

Schule und achten darauf, dass darauf stets genügend freier Speicherplatz für schulische 

Zwecke vorhanden ist. Trifft dies nicht zu, hat die Schülerin / der Schüler unverzüglich ent-

sprechenden Speicherplatz freizugeben. 

Die im MDM befindlichen Schüler-Tablets werden zentral administriert. Das bedeutet unter 

anderem, dass die benötigten schulischen Apps und Inhalte automatisch auf den Schüler-

Tablets installiert werden, bei kostenpflichtigen Apps geschieht dies erst nach Entrichtung 

der anfallenden Gebühr. Bei Ausscheiden aus der Schule wird das Schüler-Tablet aus der 

zentralen Administration entfernt, sodass es wieder als eigenständiges Gerät nutzbar wird. 

Hierbei werden alle zentral installierten Apps und Inhalte wieder gelöscht, die Lizenzen ver-

bleiben bei der Schule. 

Zur Anfertigung von Hausaufgaben oder sonstigen Leistungsanforderungen kann der schu-

lische Teil der Schüler-Tablets auch außerhalb der Schule genutzt werden; eine häusliche 

Internetverbindung ist hierfür ratsam. Hausaufgaben können allerdings auch in der Schule 
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angefertigt werden. Ob eine Hausaufgabe auf dem Schüler-Tablet bearbeitet werden soll, 

entscheidet die unterrichtende Lehrkraft. 

Mit dem Schüler-Tablet ist ökonomisch und ökologisch verantwortungsbewusst umzuge-

hen. Dies bedeutet im Einzelnen u. a.: 

Nur tatsächlich benötigte Dateien sollten gespeichert und heruntergeladen, nicht benötigte 

Dateien sollten gelöscht werden. Dies gilt auch für den IServ-Account. 

Das Herunterladen, Streamen und Anfertigen von Filmen und Photographien sowie der 

Download von Spielen, Musik oder anderen datenintensiven Dateien ist in der Schule aus-

drücklich verboten, sofern es von der Lehrkraft nicht ausdrücklich angeordnet wurde. 

Wird das Gerät nicht genutzt, liegt es ausgeschaltet und flach auf dem Tisch bzw. in der 

Tasche. 

Mit der digitalen Infrastruktur, z. B. den Tablets, Touchscreens, Tastaturen und Kabeln, ist 

pfleglich umzugehen. 

 

Private Nutzung von im MDM befindlichen Schüler-Tablets 

Eine private Nutzung des Schüler-Tablets ist zulässig und liegt in der Verantwortung der 

Schülerin/des Schülers bzw. des/der Erziehungsberechtigten. Installationen von Apps über 

den App Store unter einer privaten AppleID und deren Einstellungen werden in eigener 

Verantwortung durchgeführt. Dies gilt auch für die auf diesem Weg ggf. durch Dritte erhal-

tenen personenbezogenen Daten wie z. B. den Standort des Tablets. Eine private Nutzung 

von Leihgeräten ist nicht möglich. 

Die Verwendung einer eigenen AppleID ist aus schulischer Sicht nicht notwendig; eine Zu-

weisung der schulischen Apps wird standardmäßig ohne private AppleID durchgeführt. 

Ein Zugriff des Landkreises oder der Schule auf den privaten Teil des Schüler-Tablets ist nicht 

zulässig. 

Werden private Schülergeräte neu in das MDM der Schule übernommen, muss das Gerät zu-

rückgesetzt werden. In diesem Fall sind vorab alle notwendigen Daten durch die Schülerin / 

den Schüler selbst zu sichern. Auch das anschließende Aufspielen der gesicherten Inhalte er-

folgt eigenverantwortlich durch die Schülerin / den Schüler. 
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Persönlichkeitsrechte und Datenschutz 

Der Schutz der Persönlichkeitsrechte und der Datenschutz in IT-Systemen sind ein überaus 

wichtiger Teil der Medienkompetenz. Die Nutzerinnen und Nutzer sind verpflichtet, die Per-

sönlichkeitsrechte anderer Personen zu achten und die datenschutzrechtlichen Vorgaben 

im Sinne der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) einzuhalten. Insbeson-

dere sind folgende Punkte einzuhalten: 

▪ Es ist nicht erlaubt, unter dem Namen einer anderen Person zu handeln (z. B. zu 

kommunizieren, Inhalte einzustellen, Dateien hochzuladen, Accounts zu erstellen). 

Dies gilt auch für das bekannte Pseudonym einer anderen Person (z. B. Nickname, 

Tablet-Gerätename). 

▪ Es ist untersagt, andere Personen auf jegliche Art und Weise zu beleidigen, zu ver-

leumden, zu bedrohen, zu mobben (Cybermobbing). 

▪ Das Recht am eigenen Bild ist zu respektieren, d. h. Audioaufnahmen, Fotos oder 

Videos dürfen nur mit Zustimmung der betreffenden Personen gemacht und ver-

öffentlicht werden. Für die schulinterne Verwendung von Aufnahmen gibt es eine 

gesonderte Information (vgl. Anlage 6), in der die Lernenden ggf. gemeinsam mit 

den Erziehungsberechtigten mit dem Übergang zur BBS 1 Aurich festlegen, ob sie 

mit Aufnahmen zu schulinternen Verwendungszwecken einverstanden sind. Die 

Zustimmung zur Veröffentlichung von Fotos oder Videos (z. B. auf der Schul-

homepage) kann jederzeit widerrufen werden. 

  

Persönlichkeits- und Urheberrechtsverletzungen können neben zivil- und/oder strafrechtli-

chen Konsequenzen auch eine Ordnungsmaßnahmenkonferenz gem. § 61 II-VII NSchG mit 

sich ziehen. Sie stellen einen erheblichen Angriff auf den Schutzraum Schule dar. 

 

Geistiges Eigentum und Urheberrecht 

Fotos, Filme, Musik, Apps und andere Medieninhalte dürfen nicht gespeichert, genutzt, ver-

sendet oder anderen zur Verfügung gestellt werden, wenn diese rassistischen, pornogra-

phischen, gewaltverherrlichenden, verfassungsfeindlichen, ehrverletzenden oder nicht al-

tersgemäßen Inhalts sind. Die schulinterne IT-Infrastruktur nutzt Filter, um unzulässige In-

halte im schulischen Internetzugang unzugänglich zu machen. Sollten bei Internetrecher-

chen dennoch versehentlich derartige Inhalte aufgerufen werden, so ist dies der Lehrperson 

unverzüglich zu melden. 
Das Urheberrecht ist von allen Nutzerinnen und Nutzern jederzeit einzuhalten und geistiges 

Eigentum Anderer zu respektieren. Im Zweifelsfall ist vor der Nutzung eines Inhaltes eine 

Lehrperson zu fragen oder davon auszugehen, dass eine Nutzung unzulässig ist. 
Die Schule übernimmt keine Haftung für rechtswidrig hochgeladene oder fehlerhafte Inhalte 

auf Schüler-Tablets, bei IServ und anderen von der Schule zur Verfügung gestellten digitalen 

Arbeitsumgebungen. 
Selbsterstellte Inhalte und Materialien (z. B. Videos) sollen stets mit einem Lizenzhinweis (z. 

B. gemeinfrei, CC-Lizenz, Copyright) versehen werden. Wird der Inhalt von anderen inner-

halb und/oder außerhalb des schulischen Kontextes genutzt, muss die Urheberin / der Ur-

heber stets ausdrücklich zustimmen. Ist der Urheber die Urheberin nicht angegeben 

und/oder feststellbar, dürfen die Inhalte nicht verwendet werden. Bei der Weiterverwen-

dung selbsterstellter Inhalte mit personenbezogenen Daten sind neben den Rechten der 
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Urheberinnen und Urheber auch die Persönlichkeitsrechte der genannten oder dargestell-

ten Personen betroffen. Hierfür gelten zusätzlich die allgemeinen gesetzlichen Normen. 
 

Verfolgung von Standortdaten (Geolokalisierung) 

Alle im MDM befindlichen Geräte können bei berechtigtem Interesse durch den Landkreis 

Aurich geortet werden. Diese Ortung darf nur im Falle eines Diebstahls oder des Verlusts 

des Endgeräts durchgeführt werden. 

 

Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsordnung unwirksam oder undurchführ-

bar sein, bleibt davon die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. 

 

ANLAGE 10: SPORTUNTERRICHT 

 

Teilnahmepflicht: Grundsätzlich sind alle Schüler zur regelmäßigen und aktiven Teilnahme 

am Sportunterricht verpflichtet. Ist eine aktive Teilnahme aus gesundheitlichen Gründen 

nicht möglich, so besteht Anwesenheitspflicht. Liegt aufgrund einer ärztlichen Bescheini-

gung eine über die einzelne Sportstunde hinausgehende Sportunfähigkeit vor, so besteht 

trotzdem Anwesenheitspflicht. Auf Antrag (Antragsformular auf der Lernplattform der BBS 

1 Aurich) kann eine Befreiung vom Sportunterricht ausgesprochen werden.  

 

Fehlzeiten: Entschuldigungen müssen Datum, Dauer der Gültigkeit, Begründung und Un-

terschrift enthalten und zu Beginn der Stunde bzw. in Ausnahmefällen spätestens zur nächs-

ten Sportunterrichtsstunde persönlich vorgelegt werden. Bei Härtefällen können ärztliche 

Bescheinigungen (d.h. mit Unterschrift des Arztes) verlangt werden. Nicht entschuldigte 

Sportstunden werden als nicht erbrachte Leistung gewertet (6).   

 

Krankheiten: Bestimmte chronische Erkrankungen und körperliche Beeinträchtigungen 

(z.B. durch vorherige Unfälle) führen zu einer geringeren Belastungsfähigkeit. Um Überbe-

lastungen oder gefahrvolle Situationen zu vermeiden, teilen Schüler, die sportbeeinträchti-

genden Erkrankungen, Verletzungen, Behinderungen, orthopädische Probleme wie z. B. 

Wirbelsäulenfehlstellungen, Diabetes, Herz-Probleme, Asthma, usw. haben, diese dem 

Sportlehrer mündlich mit.  

 

Sportbekleidung: Im Sportunterricht ist grundsätzlich Sportkleidung zu tragen, d.h. eine 

Sporthose (keine Jeans!), ein entsprechendes Oberteil und Sportschuhe. Die Schuhe dürfen 

keine sichtbaren Spuren auf dem Hallenboden hinterlassen. Brillenträgern wird eine Sport-

brille mit Kunststoffgläsern empfohlen.   

 

Schmuck und Wertsachen: Beim Sport ist das Tragen von Schmuck aufgrund der Verlet-

zungsgefahr nicht zulässig. Ohrringe, Uhren, Ketten, Ringe, Piercings usw. müssen abgelegt 

oder gegebenenfalls abgeklebt werden (für Tape sorgt jede(r) selbst). Beim Sport sollten 

lange Haare aus Sicherheitsgründen nicht offen getragen werden. Wertgegenstände, z.B. 

Smartphones, Tablets, Kopfhörer etc. dürfen nicht mit zum Sportunterricht genommen 

werden. Die Lehrkraft, die Schule und der Schulträger übernehmen bei Nichtbeachtung 

keine Haftung für die Beschädigung oder den Verlust der Wertgegenstände!  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Getränke: Trinken (Wasser!) ist während des Sportunterrichts gestattet. Essen und das 

Kauen von Kaugummi sind in der Sporthalle verboten.  

 

Kabinen: Die Umkleidekabinen werden zu Beginn des Unterrichts aufgeteilt und müssen im 

sauberen Zustand verlassen werden. Die Lehrkraft holt die Schüler vor Unterrichtsbeginn in 

der Kabine ab, sodass die Halle gemeinsam betreten wird. Jeder achtet darauf, dass nach 

Unterrichtsschluss keiner alleine in der Kabine bleibt!  

 

Materialbenutzung: Die Benutzung und/oder der Aufbau von Geräten/Materialien sind 

Schülern nur mit der ausdrücklichen Erlaubnis der Lehrkraft gestattet.  

 

Vergesslichkeit: Wer seine Sportsachen vergessen hat kann grundsätzlich nicht aktiv am 

Sportunterricht teilnehmen, wird jedoch teilweise zur Unterstützung der Sportstunde her-

angezogen. Die Sporthalle darf jedoch nicht mit Straßenschuhen betreten werden. Comics, 

Bücher, Hefte, Handys und andere Gegenstände, die nicht zum Sportunterricht gehören, 

dürfen nicht zum „Zeitvertreib“ auf die Bank mitgebracht werden. Regelmäßiges Vergessen 

entschuldigt keine schwachen Leistungen bei Überprüfungen (Notengebung).  

 

 

ANLAGE 11: AUFSICHTSKONZEPT 

 

1. Personenkreis  

Die Kolleginnen und Kollegen der BBS 1 und 2 Aurich führen gem. § 62 NSchG während der 

Schulzeit, im Unterricht, in den Pausen und während der Schulveranstaltungen die Aufsicht 

über die Schülerinnen und Schüler aus.  

Alle Lehrkräfte sind für alle Schülerinnen und Schüler weisungsberechtigt und stehen in Ga-

rantenstellung, d. h. sie haben eine besondere Autoritäts- und Aufsichtspflicht. Aufsichts-

pflichten und Aufsichtszeiten ergeben sich aus den Rechtsvorschriften und der pädagogi-

schen Verantwortung der Lehrkräfte gem. § 50 Abs. 1 Satz 1 u. 2 NSchG.  

Die Aufsicht wird während der gesamten Zeit aktiv, präventiv und kontinuierlich durch die 

Aufsichtspersonen geführt. Die Wahrnehmung der Aufsichtspflicht - auch gegenüber voll-

jährigen Schülerinnen und Schülern - liegt in der Verantwortung jeder Lehrkraft. 

 

2. Räumlich 

Für die Pausenzeiten gibt es Aufenthaltsbereiche die von der Pausenaufsicht betreut wer-

den. Dies sind die  

• Außenanlagen der Schule 

• die Pausenhalle (Schulstraße) sowie 

• Flure und Klassenräume im Gebäude B. 

 

Für Schülerinnen und Schüler, die gem. § 62 Abs. 1 Satz 2 NSchG zum Sekundarbereich I 

gehören (z. B. Schülerinnen und Schüler der Kooperationspartner) gilt, dass das Schulge-

lände während der Schulzeit nicht unbefugt verlassen werden darf. In Ausnahmefällen dür-
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fen die oben genannten Schülerinnen und Schüler nur mit Einwilligung der Erziehungsbe-

rechtigten und Genehmigung der Schulleitung oder auf Anordnung einer Lehrkraft das 

Schulgelände verlassen.  

Wird das Schulgelände zum Zwecke der Beschulung am außerschulischen Lernort verlassen, 

kann die Aufsicht nach vorheriger Einweisung auf die Schülerinnen und Schüler übertragen 

werden, soweit nicht besondere Probleme ersichtlich sind. Die Schülerinnen und Schüler 

sind durch die Lehrkräfte auf die Einhaltung der allgemeinen Verkehrsregeln und besondere 

Gefahrenpunkte hinzuweisen.  

 

3. Zeitlich  

Im Schulgebäude und auf den beaufsichtigten Außenflächen wird ab 07:35 Uhr eine Früh-

aufsicht durchgeführt. Um 07:50 Uhr beginnt der Unterricht und somit für jede Lehrkraft die 

Aufsichtspflicht der zu unterrichtenden Lerngruppe/Klasse im Unterricht.  

Von 09:20 - 09:35 Uhr, von 11:05 - 11:25 Uhr und von 12:55 - 13:10 Uhr sind jeweils große 

Pausen.  

In diesen Pausen nehmen jeweils zwei Lehrkräfte als Team die Pausenaufsicht wahr. Die 

Aufsichtsführenden begeben sich unverzüglich in den jeweiligen Aufsichtsbereich. Alle 

Schülerinnen und Schüler sollen sich durch diese präsente, kontinuierliche, aktive und prä-

ventive Aufsichtsführung stets beaufsichtigt fühlen.  

Falls eine Lehrkraft vertreten werden muss, wird dies über den Vertretungsplan veröffent-

licht. Es liegt in der Verantwortung der Lehrkräfte, sich täglich über die Vertretungssituatio-

nen zu informieren.  

 

4. Selbstständiges Lehren und Lernen  

Das Kollegium der BBS 1 Aurich erzieht Schülerinnen und Schüler zu Selbstständigkeit und 

Verantwortungsbewusstsein. Deshalb hat selbstständiges und eigenverantwortliches Lernen 

hohe Priorität. Voraussetzung hierfür sind Formen der indirekten Aufsichtsführung und ein 

hohes Maß an Regeleinhaltung aller an der Schule Beteiligten. Bei Unfällen, Schadensein-

tritten, unvorhergesehenen Ereignissen und/oder Vorkommnissen sind die Lehrkräfte 

und/oder die Schulleitung unverzüglich zu informieren. 

 

 

 

 

 



 

 

Erklärung zur Schulordnung der BBS 1 Aurich 
 

(Diese Erklärung bitte ausgefüllt bei der Klassenlehrkraft abgeben.)  

Vorname:   Name:  

 

Geburtsdatum: 

 

 

  

E-Mail: 

 

 

Klasse: 

 

 

  

Klassenlehr-

kraft: 

 

 
 

Ich / wir stimme/n der Verwendung von Personenabbildungen und personenbezogenen 

Daten gemäß Anlage 6 der Schulordnung zu: 

 Ja 

 Nein 

 

X 
Datum     Unterschrift Schülerin/Schüler    ggf. Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

 

Ich/wir erkläre/n hiermit, dass ich/unser Sohn/unsere Tochter die folgenden Dokumente per 

digitalem Zugriff erhalten habe/n und deren Regelungen und Vorgaben anerkenne/n:  

- Schulordnung der BBS 1 Aurich 
- Anlage 1: Fehlzeitenregelung 

- Anlage 2: Waffenerlass 
- Anlage 3: Organisatorische Rahmenbedingungen 
- Anlage 4: Übersichtsplan der BBS Aurich 

- Anlage 5: Meldung von Krankheiten oder Schwangerschaften 
- Anlage 7: Befragung ehemaliger Schüler 
- Anlage 8: Aufbewahrung von Leistungsnachweisen 
- Anlage 9: Nutzungsordnung für digitale Medien 
- Anlage 10: Sportunterricht 
- Anlage 11: Aufsichtskonzept 

 

 

X 

  Datum     Unterschrift Schülerin/Schüler      ggf. Unterschrift Erziehungsberechtigte/r   

 

Bitte beachten Sie den Hinweis auf der Rückseite! 
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Wirtschaft und Verwaltung – Sozialpädagogik – Landwirtschaft – Pflege – Körperpflege 
 

                

             



BBS 1 Aurich                                                                                                           

 

Überprüft: August 2025 Nächste Prüfung: August 2026 Version: 1.3 Seite 27 von 27 

 

Belehrung über Widerspruchsrecht gemäß §55 (4) NSchG 

Bei volljährigen Schülerinnen und Schülern, die das 21.Lebensjahr noch nicht vollendet ha-

ben, hat die Schule diejenigen Personen, die bei Eintritt der Schülerinnen und Schüler in 

die Volljährigkeit deren Erziehungsberechtigte […] gewesen sind, über besondere Vor-

gänge, insbesondere Sachverhalte, die zu Ordnungsmaßnahmen (§ 61 Abs. 3) Anlass ge-

ben oder die Versetzung in den nächsten Schuljahrgang oder den Abschluss gefährden, zu 

unterrichten, sofern die volljährige Schülerin oder der volljährige Schüler der Unterrich-

tung nicht widersprochen hat. […] Über einen Widerspruch, der keinen Einzelfall betrifft, 

sind die bisherigen Erziehungsberechtigten (Satz 1) von der Schule zu unterrichten. 


